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enbog (1481-1543), der sich in etlichen gionsfrieden, unster: Aschendorff
(ungedruckten) chnrılten mit der Bestrei- 2004, XLVIÜIIL,; 6/1 SBN 3_402-
tung des Mönchtums uUurc die Reforma- 03815-3 (Reformationsgeschichtliche
tion auseinandersetzte. tudien und Texte 148)

Was 1lan aus den vorliegenden 1efe-
Fungech erfährt, ist In diesem Umfang und Der Historiker Axel arı hatte ein
dieser Präzision bisher nirgends erreich- „Elementarbüchlein für den Universi-
bar BEWESCNH. ewl1 sind die edingun- tätsalltag” eplant. Als Ergebnis jeg
gcnh für ein olches Werk heute gunstiger eine vielschichtige, feinsinnige und nicht
als VOT fünfzig Jahren, dennoch WeIls der ohne Wiıtz (!) geschriebene voluminöse
Herausgeber darauf hin, da{f der 11- Monographie VOnN fast /U00 Seiten VOTI, die
wartige Forschungsstand N etwa (noch) eindrücklich die Epochenzäsur des Reli-
nıcht erlaube, große Artikel ZUXF Rezepti- gionsfriedens von 1555 herausstellt, des-
ON der antiken PasallCH und christlichen offenkundige Defizite akribisch auf-
Autoren ZUuU verfassen. Das Gesamtwerk wWwels und die auf ih. zurückgehenden
soll zwel Bände bzw. acht Lieferungen politischen und rechtssystematischen
umfassen und nach der gegenwartigen Spannungen nachzeichnet.
Planung 2010 vollständig vorliegen. Das Kapitel bietet nach einer Skizze
Besonders darf die Luther- und des Forschungsstandes einen diachronen
Reformationsgeschichtsforschung aufdie T1 der Ereignisse des Reichstags VOon
Artikel über Luther und Melanc.  on 1555 Am Ende der detaillier nachge-
se1In. Wenn die folgenden Lieferungen zeichneten Verhandlungen wWal deutlich,
der Qualität der beiden ersten entspre- da{is eın „Jext VOoO  - umfassender Prazı-
chen, werden WIT künftig über eın Werk sıon nıe die Zustimmung er oder
verfügen, das den besten Leistungen einahe er Reichstagsteilnehmer SCgeisteswissenschaftlicher Grundlagen- funden hätte 53) Sehr instruktiv wird
forschung ın Deutschlan gehört. Was die Genese der wichtigsten Bestimmun-
sollen die Geisteswissenschaftler eigent-
ich noch c(un, wieder stärker or gCH des Religionsfriedens vorgeführt:

‚dauerhaftelr politischelr] Friede“ 63)
und Achtung und damit öffentliche und „‚Jus reformandı des Landesherrn“
private finanzielle Förderung finden? und die Durchlöcherung dieses Refor-
An den erbrachten Leistungen ijeg mationsrechtes (Kirchengut, 1kon{fes-
jedenfalls nicht sS1IE können sich sehen sionalität der Reichsstädte, geistlicherlassen, WI1IE auch das Verfasserlexikon Vorbehalt, „Declaratio Ferdinandea”). In
Deutscher Humanismus — eın-
drucksvoll beweist.

einem Resüuümee untersucht G., wer ‚Ee1-
gentlic gewonnen“ habe er Kaiser
Karl! noch seın oft als eigentlicher Sie-

Johannes Schilling gCI angesehener Bruder Ferdinand konn-
ten mıit dem rgebnis zufrieden se1n. Für
die Protestanten sel der Friedensschlu
„gerade noch ZUrC rechten eit  4“ gekom-

wWal die Dynamik ihrer Be-
WECSUNg doch Dereits rückläufig, und da
auch die katholische Seite beträchtliche
Zugeständnisse machen mußte, re
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Axel Gotthard: Der Augsburger Reli- 
gionsfrieden, Münster: AschendorfF 
2004, XLVIII, 671 S. -  ISBN 3-402- 
03815-3 (Reformationsgeschichtliche 
Studien und Texte 148).

Der Historiker Axel Gotthard hatte ein  
 -Elementarbüchlein für den Universi״
tätsalltag“ geplant. Als Ergebnis liegt 
eine vielschichtige, feinsinnige und nicht 
ohne W itz (!) geschriebene volum inöse  
M onographie von fast 700 Seiten vor, die 
eindrücklich die Epochenzäsur des Reli- 
gionsfriedens von 1555 herausstellt, des- 
sen offenkundige Defizite akribisch auf- 
weist und die auf ihn zurückgehenden  
politischen und rechtssystematischen 
Spannungen nachzeichnet.

Das Kapitel A bietet nach einer Skizze 
des Forschungsstandes einen diachronen  
Abriß der Ereignisse des Reichstags von  
1555. A m  Ende der detailliert nachge- 
zeichneten Verhandlungen war deutlich, 
daß ein ״Text von umfassender Präzi- 
sion ... nie die Zustim m ung aller oder 
beinahe aller Reichstagsteilnehmer ge- 
funden“ hätte (53). Sehr instruktiv wird  
die Genese der w ichtigsten Bestim m un- 
gen des Religionsfriedens vorgeführt: 
 ,dauerhafte[r] politische[r] Friede“ (63)״
 Jus reformandi des Landesherrn“ (100)״
und die Durchlöcherung dieses Refor- 
mationsrechtes (Kirchengut, Bikonfes- 
sionalität der Reichsstädte, geistlicher 
Vorbehalt, ״Declaratio Ferdinandea“). In 
einem  Resümee untersucht G., wer ״ei- 
gentlich gewonnen“ habe: Weder Kaiser 
Karl V. noch sein oft als eigentlicher Sie- 
ger angesehener Bruder Ferdinand konn- 
ten m it dem Ergebnis zufrieden sein. Für 
die Protestanten sei der Friedensschluß 
 -gerade noch zur rechten Zeit“ gekom״
m en (161), war die D ynam ik ihrer Be- 
wegung doch bereits rückläufig, und da 
auch die katholische Seite beträchtliche 
Zugeständnisse machen mußte, führe 
eine ״G ewinn- und Verlustrechnung ... 
zu keinen eindeutigen Resultaten“ (162).

den Ottobeurener Benediktiner Nikolaus 
Ellenbog (1481-1543), der sich in etlichen  
(ungedruckten) Schriften mit der Bestrei- 
tung des M önchtum s durch die Reforma- 
tion auseinandersetzte.

Was man aus den vorliegenden Liefe- 
rungen erfährt, ist in diesem  Um fang und  
dieser Präzision bisher nirgends erreich- 
bar gewesen. Gewiß sind die Bedingun- 
gen für ein solches Werk heute günstiger 
als vor fünfzig Jahren, dennoch weist der 
Herausgeber darauf h in, daß der gegen- 
wärtige Forschungsstand es etwa (noch) 
nicht erlaube, große Artikel zur Rezepti- 
on der antiken paganen und christlichen  
Autoren zu verfassen. Das Gesamtwerk 
soll zwei Bände bzw. acht Lieferungen 
um fassen und nach der gegenwärtigen  
Planung um  2010 vollständig vorliegen. 
Besonders gespannt darf die Luther- und  
Reformationsgeschichtsforschung auf die 
Artikel über Luther und M elanchthon  
sein. W enn die folgenden Lieferungen 
der Qualität der beiden ersten entspre- 
chen, werden wir künftig über ein Werk 
verfügen, das zu den besten Leistungen  
geisteswissenschaftlicher Grundlagen- 
Forschung in Deutschland gehört. Was 
sollen die Geisteswissenschaftler eigent- 
lieh noch tun, um  wieder stärker Gehör 
und Achtung und damit öffentliche und  
private finanzielle Förderung zu finden? 
A n den erbrachten Leistungen liegt es 
jedenfalls nicht -  sie können sich sehen 
lassen, wie auch das Verfasserlexikon 
Deutscher Hum anism us 1480-1520 ein- 
drucksvoll beweist.

Johannes Schilling
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Im Kapitel werden Versuche VOISC- einzelnen Jerritorien, der „Weckruf
uührt, die VOTLr 1555 ntie  men worden Trient“ für die altkirchliche Seite
d.  11, eın Zusammenleben der AÄAn- und das Auftreten einer „kampfbereite[n],
hänger des alten und des UEn auDens überwiegend calvinistischeln] ‚Aktions-

ermöglichen. Knapp sind die Religi- partei”” auf evangelischer Seite gelte
edenken (ie Differenzen ührtenonsgespräche der re 1540 bis 1546, die

Folgen des Ormser Edikts VonNn 152J1, die Zu einer nicht mehr auflösbaren Blocka-
mıiıt dem Reichstag VOINnN 1530 nheben- de der Reichsjustiz und letztlich Zur Ar-
den juristischen Auseinandersetzungen beitsunfähigkeit des Reichstages. Überle-
und der vergebliche Vorstofß des Kalsers, gungen den unmittelbaren Ursachen
Urc das nterim VO  —; 1548 den katholi- für den USDruc! des Krieges 1618, ZU

Restitutionsedikt Kaiser Ferdinands Vonschen Standpunkt wieder aufzurichten, in
den 1C NOMMEN. Hemmend für eine 1629 und der Bedeutung des Westfälischen
beständige Friedensordnung Wäl/, da{fß für Friedens Von 1648 beschließen dieses Ka-
el Seiten eine „Lösung des Friedens- pite Besonders hingewiesen se1 auf den
problemsBücherschau  121  Im Kapitel B werden Versuche vorge-  einzelnen Territorien, der „Weckruf aus  führt, die vor 1555 unternommen worden  Trient“ für die altkirchliche Seite (388)  waren, um ein Zusammenleben der An-  und das Auftreten einer „kampfbereite[n],  hänger des alten und des neuen Glaubens  überwiegend calvinistische[n] ‚Aktions-  zu ermöglichen. Knapp sind die Religi-  partei‘“ auf evangelischer Seite (389) gelte  es zu bedenken. Die Differenzen führten  onsgespräche der Jahre 1540 bis 1546, die  Folgen des Wormser Edikts von 1521, die  zu einer nicht mehr auflösbaren Blocka-  mit dem Reichstag vom 1530 anheben-  de der Reichsjustiz und letztlich zur Ar-  den juristischen Auseinandersetzungen  beitsunfähigkeit des Reichstages. Überle-  und der vergebliche Vorstoß des Kaisers,  gungen zu den unmittelbaren Ursachen  durch das Interim von 1548 den katholi-  für den Ausbruch des Krieges 1618, zum  Restitutionsedikt Kaiser Ferdinands von  schen Standpunkt wieder aufzurichten, in  den Blick genommen. Hemmend für eine  1629 und der Bedeutung des Westfälischen  beständige Friedensordnung war, daß für  Friedens von 1648 beschließen dieses Ka-  beide Seiten eine „Lösung des Friedens-  pitel. Besonders hingewiesen sei auf den  problems ... nur auf einheitlichem religi-  Epilog; er bietet die Analyse eines durch  ösem Fundament“ denkbar war (201).  einen Kurmainzischen Rat verfaßten Me-  Der dritte Teil stellt zunächst die auf-  morandums, in dem das Feindbild eines  grund der „dissimulierende“ Formu-  „kriegsdurstigen machiavellistischen ‚Cal-  lierungen - die Verfasser hatten „mit  viner{s]““ gezeichnet wird (495); der Wi-  zwei- oder gar mehrdeutigen Begriffen“  derpart galt als Werkzeug des Teufels und  jongliert, „um überhaupt ein kompro-  in der Auseinandersetzung mit ihm „hat-  mißfähiges Papier zustandezubekom-  ten die juristischen Paragraphen von 1555  keine Chance.“  men“ (271) - vorprogrammierten vier  zentralen Konfliktfelder vor: das reichs-  Das Kapitel D bietet vier systematische  mittelbare Kirchengut, die bikonfessio-  Längsschnitte und fokussiert die Frage,  nellen Reichsstädte, der geistliche Vor-  ob der Augsburger Religionsfrieden „ein  behalt und die Declaratio Ferdinandea.  Meilenstein auf dem Weg zur Moderne“  Nach einer ersten Phase, in welcher der  gewesen sei (500). Zunächst wird den  Vertrag trotz der Unklarheiten als Erfolg  Impulsen dieses Vertrages zu einer Sä-  gewertet werden könne, wuchsen ab 1568  kularisierung nachgegangen, dann die  die Spannungen. Mit eindrücklichen,  These Martin Heckels, das Jus emigran-  aus den Archiven geschöpften Beispielen  di sei das „erste allgemeine Grundrecht“  untermalt der Vf. jene Punkte, die sich  gewesen, kritisch reflektiert. In der Aus-  zu immer grundsätzlicheren Konflikten  einandersetzung um ein von den Prote-  aufschaukelten. Die Juristen beider Sei-  stanten 1576 für einen „im öffentlichen  ten warfen der jeweils anderen vor, den  Raum unauffälligen Heterodoxen“ rekla-  Sinn des Vertrages zu verdunkeln, wäh-  miertes Bleiberecht (535) sieht Gotthard  rend man für sich selbst in Anspruch  so etwas wie „die Konstruktion des Pri-  nahm, auf dem Boden des Vertragstextes  vatmenschen und das Abzirkeln privater  zu stehen.  Innenräume“ (558 f.). Letztlich habe der  Ausführlich wird schließlich die ab 1580  Religionsfrieden die Toleranz nicht be-  fördern können wie an den Reichsstäd-  eskalierende Krise vor Augen geführt;  freilich sei nicht der Religionsfriede allein  ten offensichtlich sei - in Ulm habe es  für die Konflikte in Anschlag zu bringen,  z.B. „eine zeitliche Verlaufskurve der To-  auch ein in jenen Jahrzehnten erfolgter  leranz nach unten“ gegeben (578).  Generationswechsel bei den Fürsten, die  In seinen anstelle eines Rückblickes  zunehmende Konfessionalisierung der  vorgeführten Überlegungen, weshalb1Ur auf einheitlichem religi- Epilog; bietet die Analyse eines UrC!
Osem Fundament“ denkbar Wal einen Kurmainzischen Rat verfaßten Me-

Der dritte Teil stellt zunächst die auf- morandums, ın dem das Feindbild eines
grun der „dissimulierende” Formu- „kriegsdurstigen machiavellistischen ‚Cal-
lierungen die Verfasser hatten „mit viner[(s|” gezeichnet wird 5); der Wi-
wel- oder par mehrdeutigen Begriffen‘ derpart galt als erkzeug des Teufels und
jongliert, 35 überhaupt eın kompro- in der Auseinandersetzung mıiıt ihm „hat-
mifßfähiges Papier zustandezubekom.- ten die juristischen Paragraphen VO 1555

keine Chancemen  66 vorprogrammuierten viıer
zentralen Konfliktfelder VOTI: das reichs- Das Kapitel bietet vIier systematische
mittelbare Kirchengut, die bikonfessio- Längsschnitte und fokussiert die rage,
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werden könne, wuchsen ab 1568 kularisierung nachgegangen, dann die
die Spannungen. Mit eindrücklichen, Ihese Martın Heckels, das Jus emigran-
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einzelnen Territorien, der ״W eckruf aus 
Trient“ für die altkirchliche Seite (388) 
und das Auftreten einer ״kampfbereite[n], 
überwiegend calvinistische[n] ,Aktions־ 
partei‘“ auf evangelischer Seite (389) gelte 
es zu bedenken. Die Differenzen führten 
zu einer nicht mehr auflösbaren Blocka- 
de der Reichsjustiz und letztlich zur Ar- 
beitsunfáhigkeit des Reichstages. Überle- 
gungen zu den unmittelbaren Ursachen 
für den Ausbruch des Krieges 1618, zum  
Restitutionsedikt Kaiser Ferdinands von  
1629 und der Bedeutung des W estfälischen 
Friedens von 1648 beschließen dieses Ka- 
pitel. Besonders hingewiesen sei auf den 
Epilog; er bietet die Analyse eines durch 
einen Kurmainzischen Rat verfaßten Me- 
morandums, in dem das Feindbild eines 
 -kriegsdurstigen machiavellistischen ,Cal״
viner[s]<a gezeichnet wird (495); der Wi- 
derpart galt als Werkzeug des Teufels und  
in der Auseinandersetzung mit ihm  -hat״ 
ten die juristischen Paragraphen von 1555 
keine Chance.“

Das Kapitel D bietet vier systematische 
Längsschnitte und fokussiert die Frage, 
ob der Augsburger Religionsfrieden ״ein  
M eilenstein auf dem W eg zur M oderne“ 
gewesen sei (500). Zunächst wird den 
Impulsen dieses Vertrages zu einer Sä- 
kularisierung nachgegangen, dann die 
These M artin Heckeis, das Jus emigran- 
di sei das ״erste allgem eine Grundrecht“ 
gewesen, kritisch reflektiert. In der Aus- 
einandersetzung um  ein von den Prote- 
stanten 1576 für einen ״im  öffentlichen  
Raum unauffälligen Heterodoxen“ rekla- 
miertes Bleiberecht (535) sieht Gotthard 
so etwas w ie ״die Konstruktion des Pri- 
vatm enschen und das Abzirkeln privater 
Innenräume“ (558 f.). Letztlich habe der 
Religionsfrieden die Toleranz nicht be- 
fördern können wie an den Reichsstäd- 
ten offensichtlich sei -  in U lm  habe es 
z. B. ״eine zeitliche Verlaufskurve der To- 
leranz nach unten“ gegeben (578).

In seinen anstelle eines Rückblickes 
vorgeführten Überlegungen, weshalb

Im Kapitel B werden Versuche vorge- 
führt, die vor 1555 unternom men worden 
waren, um  ein Zusammenleben der An- 
hänger des alten und des neuen Glaubens 
zu ermöglichen. Knapp sind die Religi- 
onsgespräche der Jahre 1540 bis 1546, die 
Folgen des Wormser Edikts von 1521, die 
mit dem Reichstag vom  1530 anheben- 
den juristischen Auseinandersetzungen  
und der vergebliche Vorstoß des Kaisers, 
durch das Interim von 1548 den katholi- 
sehen Standpunkt wieder aufzurichten, in  
den Blick genomm en. Hem m end für eine 
beständige Friedensordnung war, daß für 
beide Seiten eine ״Lösung des Friedens- 
problems ... nur auf einheitlichem  religi- 
ösem Fundament“ denkbar war (201).

Der dritte Teil stellt zunächst die auf- 
grund der ״dissim ulierende“ Formu- 
lierungen -  die Verfasser hatten ״mit 
zwei- oder gar mehrdeutigen Begriffen“ 
jongliert, ״um  überhaupt ein kompro- 
m ißfähiges Papier zustandezubekom- 
men“ (271) -  vorprogrammierten vier 
zentralen Konfliktfelder vor: das reichs- 
mittelbare Kirchengut, die bikonfessio- 
nellen Reichsstädte, der geistliche Vor- 
behalt und die Declaratio Ferdinandea. 
Nach einer ersten Phase, in welcher der 
Vertrag trotz der Unklarheiten als Erfolg 
gewertet werden könne, w uchsen ab 1568 
die Spannungen. M it eindrücklichen, 
aus den Archiven geschöpften Beispielen 
untermalt der Vf. jene Punkte, die sich 
zu im m er grundsätzlicheren Konflikten  
aufschaukelten. D ie Juristen beider Sei- 
ten warfen der jeweils anderen vor, den 
Sinn des Vertrages zu verdunkeln, wäh- 
rend man für sich selbst in Anspruch  
nahm, auf dem Boden des Vertragstextes 
zu stehen.

Ausführlich wird schließlich die ab 1580 
eskalierende Krise vor Augen geführt; 
freilich sei nicht der Religionsfriede allein 
für die Konflikte in Anschlag zu bringen, 
auch ein in jenen Jahrzehnten erfolgter 
Generationswechsel bei den Fürsten, die 
zunehmende Konfessionalisierung der
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der Religionsfriede nicht auerna be- Harm Cordes Hilarıa evangelica acade-
rieden konnte, weıst auf Zzwel „di m1cCa. Das Reformationsjubiläum VOo  -

vergierende Interpretationslinien‘ hin, 1/17/ den deutschen Iutherischen
die daraus gespelst T, daiß sich jede Universitäten, Göttingen: Vanden-
Seite „M1t Haut und Haaren in die eige- O0ecC uprecht 2006, 2336 SBN
Lich Denkkategorien verstrickt“ hatte, 3-525-55198-3 (Forschungen ZU[ Kır-
da{fß „SCHHEISNLC. och die etzten Türen“ chen- un! Dogmengeschichte 90)
verrammelt wurden Toleranz 1m
modernen Sinne se1 ndenkbar BCWCE- „Am Anfang Walr Luther“, hatte Heinz
SE  s Man konnte nicht „durc. die Finger Schilling die zentrale These der Refor-
sehen“”, da das Recht nicht säkularisiert mationsgeschichtsforschung des und
Wäl; „mit jeder Rechtsposition \wurde| Jahrhunderts überspitzt -
anrneı) und Seelenheil verspielt”

Die monumentale Studie beschlie(ßt
mengefaßt. Diese Interpretation, die ine
en in Luther sah und sich bis in das

eın 1C auf die Fachliteratur und das Jahrhundert zurückverfolgen lasse,
volkstümliche Schrifttum ZU Augs- se1 erst mıit dem Verzicht auf konfessio-
burger Religionsfrieden VOIN bis zu nell vo  € Geschichtsinteressen

Jahrhundert SOWIE eın Personen- und und vereinheitlichende EngführungenSachregister. revidierbar geworden.
legt ıne beeindruckende Studie Der vorliegende Band VOon Harm COr-

VOI, die akribisch und anschaulich Ent- des widmet sich UNn der Geschichte dieser
tehung, Gehalt un: VOT em auch die Interpretation bzw. einer zentralen Etap-TODIieme des Augsburger Religionsfrie- DC auf dem Weg zu einer Deutung Luthers
dens mıt zahireichen Beispielen vorführt. als Geschichtsfaktor: dem Reformations-
Eindrücklic WEeISsSar auf die Ver- jubiläum 1717 Auf eine Einleitung in die
schiedenheit der Einstellung Zu Glaube Geschichte des Gegenstandes und seiner
und Kirche 1m ahrhunder und Erforschung, die als wesentliche Stationen
der Gegenwart hin. Ergänzt sel, da{ß die nach der ersten „Dokumentation 10) mıiıt
VOI arı auf Mitte der 1590er re TNs alomon Cyprians „Hilaria Evange-Nxierten Klagen über Reichshofrat lica  k VONn 1719 VOI em Arbeiten U dem
durchgeführte Verfahren schon EuUNC| Zusammenhang des Jubiläums VOIl 1/17/
früher einsetzen. W 1e der Verfasser dieser eltend macht, olg eın Abschnitt, der CN
Zeilen aufgezeigt hat, wurde bereits 1559 passant die Quellenauswahl begründeteın Reichskammergericht nhängi- und die Deutung historischer und theo-
SCS Verfahren auch dem Reichshofrat ZUT logischer Dimensionen des Jubiläums als
Entscheidung vorgelegt (vgl Reformation Ziel ausmacht. SO rklärt sich die folgen-und Gegenreformation In der Herrschaft de wesentliche Zweiteilung des Buches: In
Wiesensteig, Stuttgart auch die Kla-
SC (Gs.S, da{fß Religionsprozesse in der For-

einem ersten Hauptkomplex widmet sich
der uftor der „Vorgeschichte des Jubilä-schung erstaunlich unterbelichtet selen, ums  ‚66 (22-48) und den „Jubiläumsfeiernist VOINl dieser Studie her relativieren. deutschen lutherischen Universitäten“
49-129) als Etablierungen historischer

Siegfried Hermle und (ethisch-)theologischer Perspektiven
etwa eispie‘ der Frage nach der

Abgrenzung der Lutherverehrung vVvVon
einer Art „Heiligenkult‘ bzw. dem einer
Gedenkfeier gebührenden Aufwand (38—
48) und Napp eın in die jeweili-
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Harm Cordes: H ilaria  evangélica acade- 
m ica. Das Reformationsjubiläum von  
1717 an den deutschen lutherischen  
Universitäten, Göttingen: Vanden- 
hoeck & Ruprecht 2006, 336 S. -  ISBN 
3-525-55198-3 (Forschungen zur Kir- 
chen- und Dogm engeschichte 90).

A״ m  Anfang war Luther“, so hatte Heinz 
Schilling die zentrale These der Refor- 
mationsgeschichtsforschung des 19. und 
20. Jahrhunderts -  überspitzt -  zusam- 
mengefaßt. D iese Interpretation, die eine 
W ende in Luther sah und sich bis in das 
16. Jahrhundert zurückverfolgen lasse, 
sei erst mit dem Verzicht auf konfessio- 
nell vorgeprägte Geschichtsinteressen  
und vereinheitlichende Engführungen  
revidierbar geworden.

Der vorliegende Band von Harm Cor- 
des widm et sich nun der Geschichte dieser 
Interpretation bzw. einer zentralen Etap- 
pe auf dem Weg zu einer Deutung Luthers 
als Geschichtsfaktor: dem Reformations- 
Jubiläum 1717. A uf eine Einleitung in die 
Geschichte des Gegenstandes und seiner 
Erforschung, die als wesentliche Stationen 
nach der ersten ״Dokumentation“ (10) mit 
Ernst Salomon Cyprians ״Hilaria Evange- 
lica״ von 1719 vor allem Arbeiten aus dem  
Zusamm enhang des Jubiläums von 1717 
geltend macht, folgt ein Abschnitt, der en 
passant die Quellenauswahl begründet 
und die D eutung historischer und theo- 
logischer D im ensionen des Jubiläums als 
Ziel ausmacht. So erklärt sich die folgen- 
de wesentliche Zweiteilung des Buches: In 
einem  ersten Hauptkomplex widm et sich 
der Autor der ״Vorgeschichte des Jubilä- 
um s“ (22-48) und den ״Jubiläumsfeiern 
an deutschen lutherischen Universitäten“ 
(49-129) als Etablierungen historischer 
und (ethisch-)theologischer Perspektiven 
-  etwa am Beispiel der Frage nach der 
Abgrenzung der Lutherverehrung von 
einer Art ״Heiligenkult“ bzw. dem einer 
Gedenkfeier gebührenden Aufwand (38- 
48) -  und führt knapp ein in die jeweili­

der Religionsfriede nicht dauerhaft be- 
frieden konnte, weist G. auf zwei ״di- 
vergierende Interpretationslinien“ hin, 
die daraus gespeist waren, daß sich jede 
Seite ״mit Haut und Haaren in die eige- 
nen Denkkategorien verstrickt“ hatte, so 
daß ״schließlich noch die letzten Türen“ 
verrammelt wurden (581). Toleranz im  
m odernen Sinne sei undenkbar gewe- 
sen. M an konnte nicht ״durch die Finger 
sehen“, da das Recht nicht säkularisiert 
war; ״m it jeder Rechtsposition [wurde] 
Wahrheit und Seelenheil verspielt“ (585).

D ie m onum entale Studie beschließt 
ein Blick auf die Fachliteratur und das 
volkstüm liche Schrifttum zum  Augs- 
burger Religionsfrieden vom  16. bis zum  
20. Jahrhundert sowie ein Personen- und  
Sachregister.

G. legt eine beeindruckende Studie 
vor, die akribisch und anschaulich Ent- 
stehung, Gehalt und vor allem auch die 
Probleme des Augsburger Religionsfrie- 
dens mit zahlreichen Beispielen vorführt. 
Eindrücklich weist Gotthard auf die Ver- 
schiedenheit der Einstellung zu Glaube 
und Kirche im  16./17. Jahrhundert und 
der Gegenwart hin. Ergänzt sei, daß die 
von Gotthard auf Mitte der 1590er Jahre 
fixierten Klagen über am Reichshofrat 
durchgeführte Verfahren schon deutlich 
früher einsetzen. W ie der Verfasser dieser 
Zeilen aufgezeigt hat, wurde bereits 1559 
ein am Reichskammergericht anhängi- 
ges Verfahren auch dem Reichshofrat zur 
Entscheidung vorgelegt (vgl. Reformation 
und Gegenreformation in der Herrschaft 
W iesensteig, Stuttgart 1996); auch die Kla- 
ge G.s, daß Religionsprozesse in der For- 
schung erstaunlich unterbelichtet seien, 
ist von dieser Studie her zu relativieren.

Siegfried Hermle


